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Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen 

Die Alterssicherung nicht verpflichtend abgesicherter Selbstständiger steht seit Jahren auf der politischen 

Agenda. Grund dafür sind veränderte Erwerbsformen und bestehende Vorsorgelücken. Warum spricht vieles 

für einen Einbezug in die gesetzliche Rentenversicherung? 

Fast drei Viertel der Selbstständigen ohne 
Pflichtsicherung 

2024 gingen rund 3,5 Millionen Personen in 

Deutschland einer selbstständigen Tätigkeit im 

Haupterwerb nach. Rund die Hälfte davon als (Solo-

)Selbstständige ohne eigene Beschäftigte. Von den 

Selbstständigen waren rund 29 Prozent pflichtver-

sichert, darunter Freiberufler in 

berufsständischen Versorgungs-

werken (rd. 14 Prozent), land-

wirtschaftliche Unternehmer in 

der Alterssicherung der Land-

wirte (rd. 4 Prozent), sowie 

Selbstständige in der gesetzlichen 

Rentenversicherung (rd. 11 Pro-

zent). Demgegenüber standen 

rund 2,5 Millionen Selbstständige 

(rd. 71 Prozent), die keinem Re-

gelsystem angehörten und damit 

nicht obligatorisch abgesichert 

waren (siehe Grafik 1). 

In der Vergangenheit wurde eine 

verpflichtende Absicherung von 

Selbstständigen ohne Regelsiche-

rung lange als nicht notwendig 

angesehen: Es wurde davon 

ausgegangen, dass beispielsweise durch Betriebs-

vermögen eine eigenständige Versorgung im Alter 

vorhanden sei. Mit zunehmender Verbreitung 

neuer Formen der Selbstständigkeit (u.a. die Zu-

nahme von Solo-Selbstständigen) hat sich die Situ-

ation jedoch verändert.  
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Grafik 1: Alterssicherungssysteme der Selbstständigen in Deutschland
Selbstständige mit/ohne verpflichtende Absicherung,
Anzahl und Anteil der Selbstständigen im Haupterwerb, 2024
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Lesehilfe: 2024 waren rund 0,37 Mio. Selbstständige im Haupterwerb in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung versichert. Dies entspricht einem Anteil von rund 11 Prozent aller Personen 
in Deutschland, die einer selbstständigen Tätigkeit im Haupterwerb nachgehen. 

Quelle: Destatis (2026), Mikrozensus; SVLFG (2025); BSV (2025), Statistiken der Kammern; 
DRV Bund (2026) 

Hinweis: Ergebnisse gerundet 
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Box 1: Selbstständige in der gesetzlichen Rentenversicherung 

2024 unterlagen rund 370 Tausend Selbstständige, und somit rund 11 Prozent aller Selbstständigen, 

der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Hierbei handelt es sich um eine hete-

rogene Gruppe, zu der unter anderem Handwerker, Kleingewerbetreibende, Künstler, Publizisten, pri-

vate Lehrer und Pflegekräfte zählen. Die Pflichtversicherung dieser Gruppe wird vor allem mit ihrer 

arbeitnehmerähnlichen Schutzbedürftigkeit begründet. Teils bestehen rechtliche Besonderheiten: So 

können sich zum Beispiel Handwerker nach 18 Beitragsjahren befreien lassen und Künstler und Publi-

zisten profitieren in der Künstlersozialkasse (KSK) davon, dass die Hälfte des Rentenversicherungsbei-

trags durch eine Abgabe der Verwerter und durch einen Bundeszuschuss getragen wird. Selbstständige 

können sich zudem auf Antrag pflichtversichern lassen oder freiwillig Beiträge zahlen. 

Selbstständige, die nicht in der KSK versichert sind, zahlen grundsätzlich einen einheitlichen Regelbei-

trag, der im Jahr 2026 bei monatlich 735,63 Euro liegt. Diese Beitragshöhe orientiert sich am durch-

schnittlichen Arbeitsentgelt aller Versicherten des vorvergangenen Jahres (3.955 Euro) und führt zu 

Anwartschaften von etwa einem Entgeltpunkt. Alternativ kann jedoch auch ein einkommensabhängiger 

Beitrag gezahlt werden. Weiterhin besteht in der Phase der Existenzgründung in den ersten drei Jahren 

nach Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit die Möglichkeit, nur den halben Regelbeitrag zu zahlen. 

Neben einer dynamisch angepassten Altersrente erwerben die Selbstständigen durch ihre Beitragszah-

lung Ansprüche auf das gesamte Leistungsspektrum der Rentenversicherung, einschließlich Erwerbs-

minderungs- und Hinterbliebenenrenten sowie Präventions- und Rehabilitationsleistungen. Die Höhe 

der gesetzlichen Rente hängt dabei – wie bei allen Beitragszahlenden – von der Höhe der gezahlten 

Beiträge ab. Neben Zei-

ten der Selbstständig-

keit werden häufig im 

Laufe des Erwerbsle-

bens auch Anwartschaf-

ten aus Beitragszeiten 

mit einer pflichtversi-

cherten (abhängigen) 

Beschäftigung erwor-

ben.  

Ein Blick in die Daten 

der Deutschen Renten-

versicherung zeigt, dass 

2024 42 Prozent der 

Selbstständigen, die 

nicht in der KSK versi-

chert waren, den Regel-

beitrag zahlten. Eine 

einkommensabhängige 

Beitragszahlung erfolgte 

meist dann, wenn hie-

raus eine geringere Bei-

tragszahlung resultierte.  
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Selbstständige in der GRV (ohne Künstler/Publizisten in der KSK)

Beiträge von Selbstständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung, 2024
Anzahl in 1.000, nach der durchschnittlichen Höhe der monatlichen Beiträge zur GRV in Euro

Monatlicher Beitrag, klassiert

Regelbeitrag

Halber
Regelbeitrag

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund 2025, eigene Darstellung 

Lesehilfe: 2024 zahlten rund 75 Tausend Selbstständige in der gesetzlichen Rentenversicherung, die 
nicht in der KSK versichert waren, den Regelbeitrag. 

Hinweis: Der Regelbeitrag (West) im Jahr 2024 liegt bei 657,51 Euro. 
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Derzeit haben Personen, die zuletzt selbstständig 

waren, ein deutlich größeres Armutsrisiko im Alter 

als abhängig Beschäftigte. Eine obligatorische Ab-

sicherung für Selbstständige, die heute noch kei-

nem verpflichtenden Alterssicherungssystem un-

terliegen, würde dazu beitragen, dieses Risiko zu 

reduzieren. Zudem könnten künftige Belastungen 

für die Steuerzahlenden durch die Grundsicherung 

im Alter begrenzt sowie Wettbewerbsverzerrungen 

zwischen abhängig Beschäftigten und Selbstständi-

gen ohne verpflichtende Absicherung gemindert 

werden. 

Im europäischen Vergleich nimmt Deutschland bei 

der Absicherung von Selbstständigen eine Sonder-

rolle ein. In nahezu allen Mitgliedsstaaten der Eu-

ropäischen Union sind Selbstständige verpflichtend 

in die erste, öffentliche Säule der Alterssicherung 

einbezogen, wenn auch institutionell und wohl-

fahrtsstaatlich sehr unterschiedlich ausgestaltet. 

Alterseinkommen der Selbstständigen 
häufig niedrig 

Bereits heute zeigt sich ein erhöhtes Armutsrisiko 

im Alter unter (ehemals) Selbstständigen: Knapp 18 

Prozent der über 65-jährigen (ehemals) Selbststän-

digen zählen zu den untersten zehn Prozent der 

 
1 Die Daten der Studie „Lebensverläufe und Altersvorsorge“ (LeA 2016, Geburtsjahrgänge 1957 bis 1976) bilden zwar nicht 
mehr den aktuellen Rand ab, bieten aber aufgrund der sehr hohen Datenqualität einen erheblichen Erkenntnisgewinn für 
die rentennahen Jahrgänge. 

Einkommensverteilung in Deutschland; bei den 

(ehemals) abhängig Beschäftigten sind es hingegen 

nur etwa zehn Prozent. Weiter kann die Inan-

spruchnahme der bedürftigkeitsgeprüften und be-

darfsorientierten Grundsicherung im Alter als Maß 

für Altersarmut herangezogen werden: Im Jahr 

2023 lag hier der Anteil unter den (ehemals) Selbst-

ständigen über 65 Jahren mit über vier Prozent 

mehr als doppelt so hoch wie bei den (ehemals) ab-

hängig Beschäftigten des gleichen Alters mit etwa 

zwei Prozent (siehe Grafik 2). Weiter zeigt sich für 

die Erwerbsphase, dass Selbstständige ohne ver-

pflichtende Absicherung – auch im Vergleich zu ob-

ligatorisch abgesicherten Selbstständigen oder Be-

schäftigten – besonders häufig niedrige Anwart-

schaften aufweisen. 

Fragmentierte Erwerbsverläufe führen zu 
Vorsorgelücken 

Die Erwerbsbiografien zuletzt selbstständiger Per-

sonen ohne obligatorische Alterssicherung sind laut 

der LeA-Studie 1  im Durchschnitt mit 55 Prozent 

von einem hohen Anteil nicht abgesicherter Selbst-

ständigkeit geprägt. Doch auch rentenversiche-

rungspflichtige Beschäftigung spielt in ihrem Leben 

mit einem Anteil von 36 Prozent eine wichtige Rolle 

(siehe Grafik 3). Die Erwerbsverläufe 

der nicht verpflichtend abgesicherten 

Selbstständigen gehen mit häufigeren 

Wechseln zwischen abgesicherter und 

nicht abgesicherter Erwerbstätigkeit 

einher, als dies bei abhängig Beschäf-

tigten oder Selbstständigen mit Regel-

sicherung der Fall ist. Die fragmen-

tierten Erwerbsverläufe dieser Selbst-

ständigen weisen auch vermehrt Lü-

cken in ihren Versicherungsbiogra-

fien auf. Dies schlägt sich in niedrige-

ren Altersanwartschaften und einem 

schlechteren Schutz bei Erwerbsmin-

derung nieder.  

Grafik 2: Armutsrisiko im Alter
Anteil der Personen im Alter 65+ gemäß letzter beruflicher Stellung, in %, 2023
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Lesehilfe: Im Jahr 2023 lag der Anteil unter den (ehemals) Selbstständigen über 65 Jahren, die 
Grundsicherung im Alter bezogen, bei 4,4 Prozent. 

Quelle: BMAS (2024), Alterssicherungsbericht 2024, eigene Berechnungen 

https://www.lea-studie.de/DE/Navigation/00_Home/home_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/DE/Presse/Presseseminare/2024-11-13-14-wuerzburg/14-11-praesentation-rossbach.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/DE/Presse/Presseseminare/2024-11-13-14-wuerzburg/14-11-praesentation-rossbach.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/DE/Presse/Presseseminare/2024-11-13-14-wuerzburg/14-11-praesentation-rossbach.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/DE/Presse/Presseseminare/2024-11-13-14-wuerzburg/14-11-praesentation-rossbach.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/DE/Presse/Presseseminare/2024-11-13-14-wuerzburg/14-11-praesentation-rossbach.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/DE/Presse/Presseseminare/2024-11-13-14-wuerzburg/14-11-praesentation-rossbach.pdf?__blob=publicationFile&v=1


                         rentenupdate.drv-bund.de 4/5 

Ein Drittel (33 Prozent) der Anwartschaften von 

nicht obligatorisch abgesicherten Selbstständigen 

stammt dabei aus der privaten Altersvorsorge, 57 

Prozent entfallen auf die gesetzliche Rentenversi-

cherung. Dies ist bemerkenswert, da mehr Zeit in 

nicht abgesicherter Selbständigkeit (55 Prozent) 

verbracht wurde als in rentenversicherungspflich-

tiger Beschäftigung (36 Prozent, siehe Grafik 3).  

Die Ergebnisse unterstreichen den Reformbedarf: 

Ein relevanter Teil der nicht obligatorisch abgesi-

cherten Selbständigen sorgt nicht ausreichend für 

das Alter vor. Rentenanwartschaften entstehen hin-

gegen überwiegend während Phasen rentenversi-

cherungspflichtiger Beschäftigung.  

Neben Anwartschaften in klassischen Altersvorsor-

geprodukten spielt weitere Vermögensbildung, bei-

spielsweise Betriebs- oder Immobilienvermögen2, 

eine wichtige Rolle für die Altersvorsorgeplanung 

von Selbständigen. Auch unter Berücksichtigung 

des Vermögens zeigt sich allerdings, dass ein nicht 

unbeträchtlicher Teil der Selbständigen ohne 

 
2 In der Erhebung wurden die (Netto-)Werte des Geld-, Immobilien-, Betriebs- und Sachvermögens abgefragt. 
3 Niedrige Anwartschaften bedeutet hier, dass die Person zu den unteren 40 Prozent aller Anwartschaftsbeziehenden ge-
hört (Publikation im Erscheinen, siehe DRV Discussion Paper Series). 

verpflichtende Absicherung 

kaum Altersvorsorge betreibt: 

Rund ein Fünftel dieser weist 

niedrige Anwartschaften auf 

und verfügt zugleich über kein 

Vermögen (ohne Grafik).3 

Selbstständige ohne ver-
pflichtende Absicherung in 
die gesetzliche Rentenver-
sicherung einbeziehen 

Selbstständige haben ein höhe-

res Risiko, im Alter arm zu sein 

als abhängig Beschäftigte. Ein 

wesentlicher Grund hierfür ist, 

dass ein erheblicher Teil keine 

ausreichende Vorsorge betreibt. 

Eine verpflichtende Absiche-

rung ist daher dringend erfor-

derlich, um die Alterssicherung 

dieser Gruppe zu stärken. In der 

politischen Diskussion besteht 

darüber weitgehend Einigkeit; 

auch der aktuelle Koalitionsvertrag greift die obli-

gatorische Absicherung für Selbstständige auf. 

Es wird diskutiert, die Vorsorgepflicht für Selbst-

ständige mit einer Wahlfreiheit zwischen gesetzli-

cher Rentenversicherung und privaten Altersvor-

sorgeprodukten umzusetzen (Opt-out-Regelung). 

Für eine verpflichtende Absicherung in der gesetz-

lichen Rentenversicherung sprechen jedoch ver-

schiedene bedeutsame Gründe.  

Bei einer Pflichtversicherung in der gesetzlichen 

Rentenversicherung profitieren die Personen vom 

gesamten Leistungsspektrum: Diese bietet einen 

umfassenden Schutz, zu dem neben Altersrenten 

auch Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenen-

renten sowie Rehabilitations- und Präventionsleis-

tungen gehören – ohne Gesundheitsprüfung oder 

individuelle Risikoaufschläge. Fragmentierte Er-

werbsbiografien würden dadurch einen stabileren 

Beitragsverlauf erhalten. 

Grafik 3: Erwerbs- und Vorsorgeverlauf Selbstständiger ohne Regelsicherung

LeA 2016, Geburtsjahrgänge 1957-1976
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Lesehilfe: Im Jahr 2016 stammen 33 Prozent der Anwartschaften von Selbstständigen ohne     
Regelsicherung, d.h. ohne verpflichtende Absicherung, aus privater Altersvorsorge.  

Quelle: Studie „Lebensverläufe und Altersvorsorge“ (LeA 2016), Geburtsjahrgänge 1957 bis 1976 

Hinweis: Es werden inländische Anwartschaften in allen drei Säulen der Alterssicherung 
(gesetzlich, betrieblich und privat) sowie Anwartschaften im Ausland betrachtet. 
Abweichungen von 100 Prozent sind rundungsbedingt. 

https://www.fna-rv.de/DE/Navigation/05_Publikationen/Discussion-Paper/discussion-paper_node.html
https://www.koalitionsvertrag2025.de/
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Zudem sollte bedacht werden, dass bei einer  

Opt-out-Regelung nachteilige Effekte der Risikose-

lektion nicht zu verhindern sein werden. So könnte 

hierdurch die Solidargemeinschaft der Versicher-

ten belastet werden: Vor allem Selbstständige mit 

höherem Absicherungsbedarf, etwa bei Erwerbs-

minderung oder im Hinblick auf die Absicherung 

von Hinterbliebenen, würden sich sehr wahr-

scheinlich für die gesetzliche Rentenversicherung 

entscheiden, während andere eher private 

Vorsorge wählen könnten. Dieser Effekt verstärkt 

sich, wenn private Produkte bestimmte Risiken 

nicht, nur eingeschränkt oder zu hohen Preisen ab-

decken (z. B. Erwerbsminderungsschutz). Eine Opt-

out-Regelung würde damit zusätzliche Belastungen 

der Versicherten und ggfs. höhere Beitragssätze 

verursachen. Nicht zuletzt würde eine Opt-out-Re-

gelung auch mit einem erheblichen bürokratischen 

Mehraufwand einhergehen. 

 

Box 2: Finanzwirkungen einer Pflichtversicherung von neuen Selbstständigen ohne bisherige 

Regelsicherung 

Bei der verpflichtenden Absicherung von Selbstständigen ohne Regelsicherung in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung steht das Ziel einer besseren Absicherung im Alter und nicht die Finanzierung der ge-

setzlichen Rentenversicherung im Vordergrund. Eine Pflichtversicherung dieser Gruppe hat aufgrund 

von Einführungsgewinnen jedoch kurz- bis mittelfristig auch positive finanzielle Auswirkungen auf das 

Umlageverfahren. Der erwartete Anstieg des Beitragssatzes könnte damit zunächst geringer ausfallen; 

langfristig wäre der Einbezug der Selbstständigen ohne verpflichtende Absicherung jedoch voraussicht-

lich finanzneutral. 

Aktuell wird diskutiert nur neue Selbstständige einzubeziehen. Hierfür beziffern Jursch und Morales 

(2026, im Erscheinen) den Beitragssatzeffekt auf 0,8 Prozentpunkte (ohne Opt-out) bzw. 0,4 Prozent-

punkte (mit 20 Prozent Opt-out-Quote). Der Sachverständigenrat (2023) quantifiziert den möglichen Bei-

tragssatzeffekt auf 0,3 Prozentpunkte (50 Prozent Opt-out-Quote) und Buslei et al. (2016) auf 0,6 Pro-

zentpunkte (ohne Opt-out).  

 

Fazit  

Ein erheblicher Teil der Selbstständigen ohne ver-

pflichtende Absicherung sorgt während der Selbst-

ständigkeit nicht ausreichend für das Alter vor. In 

ihren Erwerbsverläufen finden sich aber häufig 

auch Phasen mit abhängiger Beschäftigung. So er-

werben sie Anwartschaften in der gesetzlichen 

Rentenversicherung, die aber gering ausfallen. 

 

Eine Pflichtversicherung von nicht obligatorisch ab-

gesicherter Selbstständigkeit in der gesetzlichen 

Rentenversicherung würde Lücken schließen, 

grundlegende Risiken abdecken und einen verläss-

lichen Schutz im Alter gewährleisten. 

 

Kontakt 

Redaktion rentenupdate  
Abteilung Forschung und Entwicklung 
rentenupdate@drv-bund.de 
 

Politische Kommunikation 
politik@drv-bund.de 
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